
 
 

Königliches Decret vom 28sten Junius 1812, die Conscription von 1792 betreffend. 
 
 

Wir Hieronymus Napoleon, von Gottes Gnaden und durch die Constitution ,  
König von Westphalen, französischer Prinz etc, etc. 

 
haben, nach Ansicht des Artikels 53 der Constitutions-Urkunde vom 15. November 1807 und 
der Artikel 3, 4 und 6 des Decrets vom 16ten November 1809, 
auf den Bericht Unseres Kriegs-Ministers, 
verordnet, und verordnen: 
 
Art. 1. Die von der Conscription des Jahres 1792 zu stellenden Contingente sind 
folgendergestalt festgesetzt: 
 
actives Contingent 4'000 Mann 
Reserve 2'000 Mann 
 
Art. 2. Die zur Bildung der durch den vorhergehenden Artikel festgesetzten Contingente 
berufenen Conscribirten, sind zur Disposition Unseres Kriegs-Ministers gestellt. 
 
Art. 3. Das Reserve-Contingent für die Conscription von 1791 ist auf 2'000 Mann festgesetzt, 
welche aufgefordert werden können, um das active Contingent ihrer Classe und die activen - 
und Reserve-Contingente der Conscription von 1792 vollzählig zu machen. 
 
Art. 4. Zur Vollziehung der obigen Verfügungen sollen die Vorschriften Unserer früheren 
Decrete befolgt werden. 
 
Art. 5. Unsere Minister sind, ein jeder in so weit es ihn angeht, mit der Vollziehung des 
gegenwärtigen Decretes, welches in das Gesetz-Bülletin eingerückt werden soll, beauftragt. 

 
Gegeben in Unserem Hauptquartier zu Augustowo, 

am 28sten Junius 1812, im sechsten Jahre Unserer Regierung 
 

Unterschrieben: Hieronymus Napoleon 
 

Auf Befehl des Königs. 
 

In Abwesenheit des Ministers Staats-Secretair 
Der Justiz-Minister 

Unterschrieben: Siméon 
 
 
 
 
Als gleichlautend bescheiniget: 
Der Justiz-Minister 

Siméon 


